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30. Jahrestag der Gründung der DDR 

Zur Entwicklung der Rechtspflege in der
Deutschen Demokratischen Republik (Fortsetzung)*

Dr. Dr. h. c. JOSEF STREIT, Mitglied des Zentralkomitees der SED, Generalstaatsanwalt der DDR

Am 7. Oktober 1949 trat der Deutsche Volksrat unter 
dem Vorsitz von Wilhelm Pieck in Berlin zusammen 
und konstituierte sich zur Provisorischen Volkskam
mer der Deutschen Demokratischen Republik. Die 
Abgeordneten setzten die vom 3. Deutschen Volks
kongreß bestätigte Verfassung in Kraft. Damit war die 
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik — 
des ersten Staates der Arbeiter und Bauern auf deut
schem Boden — vollzogen.

Am 12. Oktober 1949 erläuterte Otto Grotewohl das 
Regierungsprogramm vor der Volkskammer. In seiner 
Rede begründete er im besonderen die Notwendigkeit, 
eine starke Staatsmacht der Arbeiter und Bauern zu 
schaffen, deren vorrangige Aufgabe darin bestehe, die 
revolutionäre Umwälzung in der DDR konsequent 
weiterzuführen. In der „Geschichte der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands“ heißt es hierzu: „Die Er
richtung der sozialistischen Arbeiter-und-Bauem-Macht 
markierte den Beginn der sozialistischen Etappe des 
einheitlichen revolutionären Prozesses.“1

Der Aufbau zentraler Justizorgane in der DDR * 5

Diese neue Etappe in der gesellschaftlichen Entwick
lung unseres Landes brachte auch für das Justizwesen 
neue Aufgaben. Zu ihrer Lösung war es notwendig, 
sowohl die Justizorganisation als auch die Ausbildung 
der Kader zu vervollkommnen.

Mit dem von der Volkskammer verabschiedeten 
Gesetz über die Errichtung des Obersten Gerichtshofes 
und der Obersten Staatsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 8. Dezember 1949 (GBl. 
Nr. 16 S. 111) wurden Organe geschaffen, deren Auf
gabe darin bestand, über die einheitliche Anwendung 
der Gesetze in der ganzen Republik zu wachen.

Mit der Bildung des Ministeriums der Justiz, des 
Obersten Gerichts und der Obersten Staatsanwalt
schaft waren nunmehr auch Voraussetzungen geschaf
fen worden, um dringende Vorhaben zu realisieren. 
Zu ihnen gehörte u. a. die Vorbereitung umfassender 
Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung der Ausbil
dung von Richtern und Staatsanwälten. Bereits am
5. Juni 1950 wurde die Zentrale Richterschule mit dem 
ersten Zweijahreslehrgang eröffnet. Dieser Lehrgang 
wurde zunächst gleichzeitig in Halle und Bad Schandau 
durchgeführt, weil der Neubau der Zentralen Richter
schule in Potsdam-Babelsberg noch nicht fertiggestellt 
war. Das neue, umfassendere Ausbildungsprogramm 
dieser Zentralen Richterschule stellte einen beachtli
chen Schritt auf dem Wege zu einer hochqualifizier
ten Ausbildung der neuen Kader dar. Die sich nach 
der Gründung der Zentralen Richterschule entwik- 
kelnde Zusammenarbeit mit den juristischen Fakultä
ten der Universitäten brachte für beide Seiten einen 
beträchtlichen Gewinn.

Die weitere Festigung der Gesetzlichkeit und die 
Durchsetzung einer einheitlichen Rechtsprechung — 
Hauptanliegen der zentralen Justizorgane

Das mehrjährige Fehlen eines höchsten Gerichts und 
einer zentralen Behörde der Staatsanwaltschaft, die 
mitunter recht eigenwillige und auf „landeshoheit
liche“ Aspekte orientierte Praxis der Oberlandesge
richte sowie eine Vielzahl auf der Tagesordnung ste
hender neuer Fragen und Probleme erforderten von 
den' neugeschaffenen zentralen Justizorganen größte 
Aufmerksamkeit und Beharrlichkeit. Es ging letztend
lich darum, die demokratische Gesetzlichkeit zu stär
ken und eine einheitliche Rechtsprechung in der gan
zen Republik zu erreichen. Dazu bedurfte es vor allem 
der Herausarbeitung von verbindlichen Rechtssätzen, 
von Richtlinien und Hinweisen für die einheitliche 
Anwendung der Gesetze und anderer Rechtsnormen 
sowie einer umfangreichen anleitenden Tätigkeit.

Die Arbeit der zentralen Justizorgane in jener Zeit 
hatte nicht nur Bedeutung für die Durchsetzung einer 
einheitlichen Rechtsprechung, sondern war auch für 
die sich immer mehr profilierende Rechtswissenschaft 
der DDR von großem Nutzen. Die Rechtswissenschaft
ler begannen zu begreifen, daß sie, um zu echten wis
senschaftlichen Ergebnissen zu kommen, noch vorhan
dene dogmatische, von der gesellschaftlichen Wirklich
keit abstrahierende Positionen verlassen und den Bo
den der gesellschaftlichen Realität, den Boden des 
Kampfes um die sozialistische Umgestaltung beschrei
ten mußten.

Eine hervorragende Arbeit haben die zentralen 
Justizorgane besonders bei der Durchführung bedeu
tender Prozesse geleistet. Dabei denke ich im beson
deren an solche Strafverfahren wie gegen Agenten, 
Saboteure und konterrevolutionäre Schädlinge aus den 
ehemaligen großen Konzernen und ihre gedungenen, 
dem Forschritt feindlich gesonnenen Helfer, die sich in 
leitende Wirtschaftspositionen eingeschlichen hatten (so 
z. B. DCGG — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, 
IG-Farben, Solvay u. a.)2, sowie gegen andere Wirt
schaftsverbrecher. Sie hatten es sich zum Ziel gesetzt, 
unsere junge Volkswirtschaft zu schädigen und den 
auf dem Territorium der BRD und des kapitalistischen 
Auslands sitzenden Konzernbossen in die Hand zu ar
beiten. Diese Prozesse waren in mehrfacher Hinsicht 
von Bedeutung:

Erstens wurde den Werktätigen anhand konkreter 
Verbrechen die Gefährlichkeit der Feinde der DDR 
deutlich gemacht. Selbst Leuten, die bis dahin der 
Meinung waren, wir würden die Gefährlichkeit des 
Imperialismus übertreiben, wurden die Augen geöffnet.

Zweitens haben diese Prozesse geholfen, die revo-


